
Gemeinde Kelmis: Bekanntmachung
Betriebe, die gemäß dem Dekret vom 11. März 1999 über die Umwelt­

genehmigung
eingestufte Anlagen und Tätigkeiten enthalten

Betrifft die Umweltgenehmigungen der Klasse 2, beantragt durch:

Levan ENUKIDZE - Antrag auf Umweltgenehmigung für den Umbau eines 
ehemaligen Kaufhauses in ein Veranstaltungssaal für maximal 500 Per­
sonen, Lütticherstraße 249 in 4720 Kelmis

Die beantragte Genehmigung wurden am 05.03.2026 durch das 
Gemeindekollegium verweigert (Ref. 11-02-2025 ).

Die Akte kann ab dem 13. März 2026 im Städtebau- & Umweltdienst der 
Gemeindeverwaltung während 20 Tagen (bis zum 02. April 26 ein­
schließlich) nach Terminabsprache bei untenstehender Person eingese­
hen werden:

Frau Sylvia LENTZEN, Städtebau- & Umweltdienst Kelmis, 
Kirchstr. 31,4720 KELMIS

(087/63.98.18 - sylvia.lentzen@kelmis.be)

Jede nachweislich durch das Projekt interessierte Person hat das Recht, 
binnen 20 Tagen ab Beginn der vorliegenden Veröffentlichung bei 
nachfolgender Adresse gegen diesen Beschluss, per eingeschriebenem 
Brief mit Rückantwortschein, Einspruch einzureichen (Modalitäten bei 
obengenannter Person zu erfragen).

Für Beschwerden zuständiger technischer Beamter-ÖDW-DGARNE 
Avenue Prince de Liege, 15 ä 5100 NAMUR

Kelmis, den 09.03.2026

Für das Gemeindekoll

Die Generaldirektorin ___/
/

N. WIMMER L tMJ

Der Büraeftneister
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